
Fahrtkostenzuschuss für Kollektivvertragsbedienstete 
 
Der Fahrtkostenzuschuss für die MitarbeiterInnen der Universitäten mit Kollektivvertrag ist im 
§ 61 des KV geregelt. 
Der Antrag auf die Pendlerpauschale ist bei der Personalstelle der MUL mittels Pendlerrechner 
des BMF zu stellen. 

 
§ 61 KV 

(1) Dem/der ArbeitnehmerIn, der/die durch Erklärung bei der Universität einen 
Pauschbetrag gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder e EStG1988* in Anspruch nimmt, 
gebührt ab dem Tag der Abgabe dieser Erklärung bei der Universität ein 
Fahrtkostenzuschuss. 

 
(2) Der Fahrtkostenzuschuss beträgt mit Wirkung ab 1.9.2019** für jeden 

vollen Kalendermonat in den Fällen des 
1. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c EStG 1988 bei einer Entfernung zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte von mindestens 
20 km bis 40 km 20,64 (21,78) Euro, 
mehr als 40 km bis 60 km 40,80 (43,06) Euro, 
mehr als 60 km 60,99 (64,36) Euro, 

 
2. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. d EStG 1988 bei einer Entfernung zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte von 
mindestens 2 km bis 20 km 11,23 (11,85) Euro, 
mehr als 20 km bis 40 km 44,55 (47,01) Euro, 
mehr als 40 km bis 60 km 77,54 (81,83) Euro, 
mehr als 60 km 110,74 (116,86) Euro, 

 
3. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. e EStG 1988 bei Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte an 

mindestens 8, aber nicht mehr als 10 Tagen im Kalendermonat zwei Drittel, 
mindestens 4, aber nicht mehr als 7 Tagen im Kalendermonat ein Drittel 
des jeweiligen Monatsbetrags nach Z 1. oder 2. 

 
Diese Monatsbeträge vermindern oder erhöhen sich in dem Maß, das sich aus der 
Veränderung des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 2010 oder des an seine Stelle tretenden Index gegenüber der für Mai 
2019 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen solange nicht zu berücksichtigen sind, 
als sie 5 % dieser Indexzahl und in der Folge 5 % der zuletzt für die Valorisierung 
maßgebenden Indexzahl nicht übersteigen. Die neuen Beträge gelten ab dem der 
Verlautbarung der Indexveränderung durch die Bundesanstalt Statistik Österreich folgenden 
übernächsten Monatsersten. Maßgebend sind die durch Verordnung des Bundeskanzlers 
gemäß § 20b Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 kundgemachten durch die Valorisierung 
geänderten Beträge einschließlich des Zeitpunkts, in dem deren Änderung wirksam wird. 



(3) Sind im Arbeitsvertrag (Dienstzettel) zwei regelmäßige Arbeitsorte festgelegt (§ 8 Abs. 
3 und 4) und sind für deren Erreichung unterschiedliche Fahrtstrecken notwendig, sind 
alle Fahrtstrecken nach Maßgabe von Abs. 2 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 Z 6 EStG 
zu berücksichtigen. 

 
(4) Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss endet mit Ablauf des Tages, an dem die 

Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z. 6 lit. c, d oder e EStG 1988 wegfallen. 
 

(5) Der Fahrtkostenzuschuss ist mit dem monatlichen Entgelt (§§ 49 Abs. 10, 54 Abs. 2) 
auszuzahlen und gebührt zwölfmal pro Jahr, frühestens ab dem Monat, der auf die 
Abgabe der Erklärung gemäß Abs. 1 durch den/ die ArbeitnehmerIn folgt. 

 
(6) Der/ die ArbeitnehmerIn ist verpflichtet, alle Umstände, die für die Änderung oder den 

Wegfall des Anspruches auf Fahrtkostenzuschuss von Bedeutung sind, unverzüglich 
zu melden (§ 16 Abs. 1 Z 6 EStG). 

 
(7) Fahrtkostenzuschüsse, die aufgrund einer unvollständigen oder fehlerhaften Meldung 

oder einer Verletzung der Verpflichtungen nach Abs. 6 zu Unrecht ausbezahlt wurden, 
sind Übergenüsse, die jedenfalls rückzuerstatten sind. 

 
(8) Ist der/ die Arbeitnehmer/in länger als einen Monat an der Leistung seiner/ ihrer Dienste 

verhindert (§ 16), entfällt ausgenommen bei Urlaub (§ 19) und bei einer 
Dienstverhinderung aufgrund eines Arbeitsunfalls der Anspruch auf 
Fahrtkostenzuschuss mit jenem Tag, der dem Datum nach dem ersten Tag der 
Dienstverhinderung im Vormonat entspricht. Der Fahrtkostenzuschuss gebührt wieder 
ab dem Tag, an dem die Arbeitsleistung erneut aufgenommen wird. Dieser Zeitraum 
verkürzt sich entsprechend, wenn in die Zeit der Dienstverhinderung (§ 16) Zeiten eines 
Urlaubs oder einer Dienstverhinderung aufgrund eines Arbeitsunfalls fallen. 

 
(9) In Kalendermonaten, in denen der/ die ArbeitnehmerIn keine Arbeitsleistungen 

erbringt, gebührt ausgenommen von Abs. 8 kein Fahrtkostenzuschuss. In 
Kalendermonaten, in denen das Arbeitsverhältnis, ein Karenzurlaub, der Präsenz- oder 
Ausbildungs- oder Zivildienst, ein Studien- bzw. Bildungsurlaub oder eine sonstige 
Freistellung beginnt oder endet, ist der Fahrtkostenzuschuss abgesehen von Abs. 1 zu 
aliquotieren. 

 
(10) Die Vorschriften der Abs. 1 bis 9 gelten rückwirkend ab 1. 10. 2009. Für Arbeit-    

nehmerInnen, die bis 31. 10. 2009 einen Antrag auf Fahrtkostenzuschuss samt den 
erforderlichen Nachweisen gestellt haben, gelten bis 31. 12. 2009 die Vorschriften 
dieses Kollektivvertrages in seiner Stammfassung, wenn und solange die dort 
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind und der Fahrtkostenzuschuss nicht 
geringer ist als der sich nach Abs. 1 bis 9 ergebende Betrag. 



*§ 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder e EStG1988 
c) Beträgt die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mindestens 20 km und 
ist die Benützung eines Massenbeförderungsmittels zumutbar, beträgt das 
Pendlerpauschale: 

 
Bei mindestens 20 km bis 40 km 696 Euro jährlich, 
bei mehr als 40 km bis 60 km 1 356 Euro jährlich, 
bei mehr als 60 km 2 016 Euro jährlich. 

 
d) Ist dem Arbeitnehmer die Benützung eines Massenbeförderungsmittels zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte zumindest hinsichtlich der halben Entfernung nicht 
zumutbar, beträgt das Pendlerpauschale abweichend von lit. c: 

 
Bei mindestens 2 km bis 20 km 372 Euro jährlich, 
bei mehr als 20 km bis 40 km 1 476 Euro jährlich, 
bei mehr als 40 km bis 60 km 2 568 Euro jährlich, 
bei mehr als 60 km 3 672 Euro jährlich. 

 
e) Voraussetzung für die Berücksichtigung eines Pendlerpauschales gemäß lit. c oder 
d ist, dass der Arbeitnehmer an mindestens elf Tagen im Kalendermonat von der 
Wohnung zur Arbeitsstätte fährt. Ist dies nicht der Fall gilt Folgendes: 

 
Fährt der Arbeitnehmer an mindestens acht Tagen, aber an nicht mehr als zehn Tagen 
im Kalendermonat von der Wohnung zur Arbeitsstätte, steht das jeweilige 
Pendlerpauschale zu zwei Drittel zu. Werden Fahrtkosten als Familienheimfahrten 
berücksichtigt, steht kein Pendlerpauschale für die Wegstrecke vom Familienwohnsitz 
(§ 20 Abs. 1 Z 2 lit. e) zur Arbeitsstätte zu. 

 
Fährt der Arbeitnehmer an mindestens vier Tagen, aber an nicht mehr als sieben 
Tagen im Kalendermonat von der Wohnung zur Arbeitsstätte, steht das jeweilige 
Pendlerpauschale zu einem Drittel zu. Werden Fahrtkosten als Familienheimfahrten 
berücksichtigt, steht kein Pendlerpauschale für die Wegstrecke vom Familienwohnsitz 
(§ 20 Abs. 1 Z 2 lit. e) zur Arbeitsstätte zu. 

 
Einem Steuerpflichtigen steht im Kalendermonat höchstens ein Pendlerpauschale in 
vollem Ausmaß zu. 
 
 

** Die im letzten Satz von § 61 Abs. 2 genannte Verordnung des Bundeskanzlers erschien 

am 19. Jänner 2022 im BGBl. II Nr. 19/2022. Seit 1. Februar 2022 gelten daher höhere 

Werte. Sie werden in Klammern ausgewiesen. 

  



Fahrtkostenzuschuss für BeamtInnen 
 
§ 20b. Gehaltsgesetz 1956 

(1) Dem Beamten, der durch Erklärung beim Arbeitgeber einen Pauschbetrag gemäß 

§ 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder e EStG 1988 in Anspruch nimmt, gebührt ab dem Tag der 

Abgabe dieser Erklärung bei seiner Dienstbehörde, frühestens ab 1. Jänner 2008***, 

ein Fahrtkostenzuschuss. 

 
(2) Der Fahrtkostenzuschuss beträgt für jeden vollen Kalendermonat in den Fällen des 

 
1. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c EStG 1988 bei einer Entfernung zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte von mindestens 
20 km bis 40 km 19,63 (24,18) Euro, 
mehr als 40 km bis 60 km 38,81 (47,82) Euro, 
mehr als 60 km 58,02 (71,47) Euro, 

 
2. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. d EStG 1988 bei einer Entfernung zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte von 
mindestens 2 km bis 20 km 10,68 (13,16) Euro, 
mehr als 20 km bis 40 km 42,38 (52,20) Euro, 
mehr als 40 km bis 60 km 73,76 (90,87) Euro, 
mehr als 60 km 105,34 (129,77) Euro, 

 
3.  § 16 Abs. 1 Z 6 lit. e EStG 1988 bei Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte an 

mindestens 8, aber nicht mehr als 10 Tagen im Kalendermonat zwei Drittel, 
mindestens 4, aber nicht mehr als 7 Tagen im Kalendermonat ein Drittel des 
jeweiligen Monatsbetrags nach Z 1 oder 2. 

 
Diese Monatsbeträge vermindern oder erhöhen sich in dem Maß, das sich aus der 
Veränderung des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 2005 oder des an seine Stelle tretenden Index gegenüber der 
für September 2012 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen so lange nicht 
zu berücksichtigen sind, als sie 5% dieser Indexzahl und in der Folge 5% der zuletzt 
für die Valorisierung maßgebenden Indexzahl nicht übersteigen. Die neuen Beträge 
gelten ab dem der Verlautbarung der Indexveränderung durch die Bundesanstalt 
Statistik Österreich folgenden übernächsten Monatsersten. Die Bundesministerin oder 
der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport hat die durch die 
Valorisierung geänderten Beträge und den Zeitpunkt, in dem deren Änderung wirksam 
wird, im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

 
(3) Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss endet mit Ablauf des Tages, an dem die 
Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder e EStG 1988 wegfallen. 

  



(4) Auf das Ruhen des Fahrtkostenzuschusses ist § 15 Abs. 5 anzuwenden. Der 
Fahrtkostenzuschuss ruht weiters während eines Zeitraumes, für den der Beamte 
Anspruch auf Leistungen nach den §§ 22 oder 34 der Reisegebührenvorschrift 1955 
hat oder in dem die Bezüge des Beamten entfallen. 

(5) Der Fahrtkostenzuschuss ist mit dem jeweiligen Monatsbezug im Voraus 
auszuzahlen. Bereits ausgezahlte, nicht gebührende Beträge sind hereinzubringen. 

 
(6) Der Fahrtkostenzuschuss gilt als Aufwandsentschädigung. 

 
 

 

 

 

*** gemäß BGBl. II Nr. 29/2023 gelten ab 1.2.2023 höhere Werte. Sie sind in Klammern 

dargestellt. 
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